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Auftrag - Pulverbeschichtung-

Wichtig:

Beschichtungsgrundlage:

Grundlage für die erfolgreiche Pulverbeschichtung ist, dass das Bauteil technisch einwandfrei ist! Alle Anbauteile 
(Schläuche, Schellen, Halter,Schrauben,Dichtungen) müssen abgebaut sein. Wir übernehmen keine Haftung für nicht 
abgebaute Anbauteile bzw. keine Garantie auf Funktionsfähigkeit durch uns abgebauter Anbauteile, etc.!

Preise:
Teile werden nur gegen Vorkasse beschichtet! Nach Eingang und Überprüfung des Bauteils senden wir
Ihnen die Zahlungsinformationen per E-mail zu. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir beschichtete Teile
erst nach komplettem Zahlungseingang zurücksenden können.

Name:
Vorname:
Straße:
PLZ / Ort:
Tel:
Mobil:
E-Mail:

Km.Stand:
Kfz Kba.Nr.

Bestätigung:
Hiermit bestätige ich der Firma Kfz-Service Kulka
die Bestellung der oben aufgeführten Dienstleistung.
Die Dienstleistung wird erst nach Eingang der verein-
barten Summe in Höhe von ________€
Durchgeführt. Außerdem bestätige ich die umliegen-
den AGB´S gelesen und Akzeptiert zu haben.

Ort:___________   Datum:_____________

Unterschrift:_________________

Ja Nein

Das Bauteil wurde komplett gereinigt

Alle Anbauteile wurden demontiert

Das Bauteil weist schäden auf

Preis laut Angebot: €
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Vertragsabschluss

Die Bestellung ist für den Käufer verbindlich. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung (Angebot des Käufers) 
nicht binnen 21 Tagen ab Datum der Abgabe ablehnt. Bei Bestellung eines konkreten, auf Lager des Verkäufers befindlichen Fahrzeugs beträgt die Frist zur
Ablehnung der Bestellung 10 Tage. Die Bestellung gilt als angenommen bei vorheriger Lieferung des Kaufgegenstandes.

2. Preise

Der vereinbarte Preis gilt ohne Skonto oder sonstige Nachlässe. Vereinbarte Nebenleistungen und dafür ausgelegte Kosten werden zusätzlich zu den 
vereinbarten Preisen berechnet. Preisänderungen sind nur zulässig, wenn die Lieferung mehr als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll und die 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Importeurs geändert worden ist, falls eine solche nicht besteht, der Hersteller-/Importeurabgabepreis. Dann
gilt der um den Betrag dieser Änderung abgeänderte Kaufpreis. Macht der Verkäufer aufgrund einer solchen Änderung einen um 3% oder mehr erhöhten 
Preis geltend, so kann der Käufer von diesem Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist binnen 2 Wochen ab Mitteilung der Preisänderung zu erklären.

3.   Zahlung des Kaufpreises

Der Kaufpreis einschließlich der Preise für Nebenleistungen ist bei Übergabe des Kaufgegenstandes vollständig zu zahlen. Fälligkeit des Kaufpreises und 
der vereinbarten Nebenleistungen tritt spätestens 8 Tage nach Anzeige des Verkäufers über die vertragsgemäße Bereitstellung des Kaufgegenstandes und 
der Übersendung der Rechnung ein. Der Käufer kann gegen Ansprüche des Verkäufers nur aufrechnen, wenn seine Forderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur geltend gemacht werden, wenn dies auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. 

4. Lieferzeit

Der Liefertermin kann je nach Verfügbarkeit zwischen 1 und 6 Wochen variieren.

5. Abnahme

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen nach vertragsgemäßer Bereitstellung des Kaufgegenstandes und Zugang der 
Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt der 
Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises, einschließlich des Preises von vereinbarten Nebenleistungen.

6. Eigentumsvorbehalt 

Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. 
Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbescheinigung (Teil II) dem Verkäufer zu. Solange der 
Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen, noch Dritten vertraglich eine Nutzung für den Kaufgegenstand 

einräumen. 

7. Sachmängelhaftung 

Ansprüche des Käufers wegen Sachmängel verjähren in zwei Jahren ab Übergabe des Kaufgegenstandes. Die Ansprüche auf Nacherfüllung hat der 
Käufer beim Verkäufer geltend zu machen. Der Verkäufer erfüllt den Anspruch wegen eines Sachmangels durch Nachbesserung, soweit diese ohne 
erhebliche Nachteile für den Käufer erfolgen kann. Ansprüche auf Schadenersatz aus der Sachmängelhaftung sowie auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen sind ausgeschlossen, ausgenommen Ansprüche bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und aufgrund eines groben Verschuldens. 
Eine vom Verkäufer dem Käufer etwa eingeräumte Garantie berührt die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Käufers nicht. 

8. Erfüllungsort/Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten, 
einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der 
Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 
oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers 
gegen den Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. Stand September 2009 
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